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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand des

Miracle´s Hilfsprojekt e.V.,

Regensburg

beauftragte mich, die steuerliche Gewinnermittlung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31.

Dezember 2023 aus den von mir geführten Aufzeichnungen und den mir vorgelegten Belegen, die ich auf-

trags gemäß nicht ge prüft habe, unter Be rück sichti gung der erteil ten Aus künfte nach ge setz lichen Vor ga ben

und nach den in ner halb dieses Rah mens lie gen den An wei sungen des Auftrag ge bers zur Aus übung be-

stehen der Wahl rechte zu ent wickeln. Die sen Auf trag zur Er stel lung ohne Be ur tei lungen habe ich in der Zeit

von März bis Mai 2024 in meinen Geschäftsräumen in Wuppertal durch ge führt.

Bei der Auftragsannahme habe ich von meinem Auftraggeber ausbedungen, dass mir die für die Auf trags-

durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben wer den.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die ver-

ein barten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steu er be ra ter

und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.



Erstellungsbericht zum 31.12.2023 Blatt 3

Miracle´s Hilfsprojekt e.V. Gemeinnützige Körperschaft, 93080 Regensburg 

1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung und bei meiner Berichterstattung hier über habe

ich die ein schlä gi gen Normen meiner Berufsordnung und meine Be rufs pflich ten beach tet, dar unter die Grund-

sät ze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Ei gen ver antwort lich keit (§ 57 StBerG).

Ich habe in meiner Praxis Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit ge währ leisten, dass bei

der Auf trags ab wick lung zur Erstellung einer steuerlichen Gewinnermittlung einschließ lich der Be richt ers tat-

tung die ge setzli chen Vor schriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung habe ich die Grundsätze der Wirtschaftlich keit und We-

sent lich keit be ach tet.

Die Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung erforderte von mir die Kenntnis und Beachtung der hier für

gel ten den ge setz li chen Vorschriften einschließlich der einschlägigen Be stim mun gen des Gesell schafts-

vertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarun gen.

Zur Durchführung des Auftrags hatte ich mir die für die vorliegende Auftragsart erforderli chen Kenntnisse

über die Bran che, den Rechts rah men und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens meines Auf trag ge bers

anzueignen.

Die Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des

Steu er rechts sowie der Bestimmungen der Satzung.

Im Rahmen des erteilten Auftrags habe ich  die gesetzlichen Vorschriften für die Erstellung einer steuerlichen

Gewinnermittlung be achtet. Die Beachtung anderer gesetzli cher Vor schriften sowie die Aufde ckung und Auf-

klärung von Straf ta ten und außerhalb der Rech nungs legung be gan gener Ordnungswidrigkei ten wa ren nicht

Gegen stand meines Auftrags.

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung benannte folgende Auskunftspersonen: Herrn Allan Bach

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur

Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

Die einzelnen Posten der steuerlichen Gewinnermittlung werden im Erläuterungsteil aus führlich dar ge stellt.

Vollständigkeitserklärung

Der Vorstand des Vereins hat mir die angeforderte berufsübliche Vollstän dig keitserklärung bezüglich der Auf-

zeichnun gen und Belege sowie der mir erteilten Aus künfte schriftlich erteilt, die ich zu den Ak ten ge nom men

habe.
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2. Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Grundlagen

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: Miracle´s Hilfsprojekt e.V.

Rechtsform: e.V.

Gründung am: 10.09.2012

Sitz: Pentling

Anschrift: An der steinernen Bank 1

 93080 Regensburg

Satzung: Gültig in der Fassung vom 02.09.2023

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Gemeinnützige Körperschaft

2.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Regensburg

Steuernummer: 244/109/80599
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3. Erläuterungen zur Gewinnermittlung

                                                  

A. BETRIEBSEINNAHMEN

2023 2022
EUR EUR

1. Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit 91.318,52 67.609,59

2023 2022
EUR EUR

4000 Einnhamen Spenden Privatpersonen 64.281,01 19.741,54
4001 Patenschaft 7.000,00 7.036,00
4004 Mitgliedsbeiträge 5.175,00 4.600,00
4005 Spenden Amazon 51,74 424,64
4006 Spenden div. 5.370,00 6.013,66
4008 Spenden aus gemeinsch Organisationen 5.600,00 0,00
4009 Spenden Unternehmen 3.580,77 29.793,75
4010 Spenden öffentliche Fördermittel 260,00 0,00

91.318,52 67.609,59

2023 2022
EUR EUR

SUMME BETRIEBSEINNAHMEN 91.318,52 67.609,59
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B. BETRIEBSAUSGABEN

1. Personalkosten

2023 2022
EUR EUR

a) Löhne und Gehälter 3.569,00 598,00

2023 2022
EUR EUR

6030 Aushilfslöhne 3.569,00 598,00

2023 2022
EUR EUR

b) Gesetzliche soziale Aufwendungen 1.116,12 235,24

2023 2022
EUR EUR

6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 1.116,12 187,06
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 0,00 48,18

1.116,12 235,24
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2023 2022
EUR EUR

2. Steuern, Versicherungen und Beiträge 73,44 73,44

2023 2022
EUR EUR

6420 Beiträge 73,44 73,44

2023 2022
EUR EUR

3. Werbe- und Reisekosten 1.330,36 1.604,03

2023 2022
EUR EUR

6600 Werbekosten 410,36 277,32
6650 Reisekosten Arbeitnehmer 920,00 1.326,71

1.330,36 1.604,03
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2023 2022
EUR EUR

4. Verschiedene Kosten 3.178,56 2.623,64

2023 2022
EUR EUR

6800 Porto 79,03 18,45
6805 Telefon 637,12 565,91
6815 Bürobedarf 85,17 0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten 136,38 63,57
6827 Abschluss- und Prüfungskosten 759,22 689,25
6830 Buchführungskosten 949,62 135,41
6850 Sonstiger Betriebsbedarf 131,45 526,42
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 400,57 624,63

3.178,56 2.623,64

2023 2022
EUR EUR

Summe Kosten 9.267,48 5.134,35

 Der Anteil von Werbe- und Verwaltungskosten für Deutschland beträgt 3,40 % der Gesamtausgaben (

Vorjahr 3,14 %) Die Büroräume des Vereins in Deutschland werden von der Fa. Stahl, Pentling unentgeltlich

zur Verfügung gestellt. 

2023 2022
EUR EUR

5. Neutrale Aufwendungen 72.132,00 63.408,00

2023 2022
EUR EUR

6392 Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke 72.132,00 63.408,00

2023 2022
EUR EUR

SUMME BETRIEBSAUSGABEN 81.399,48 68.542,35

2023 2022
EUR EUR

C. BETRIEBLICHER GEWINN 9.919,04 -932,76
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Aufteilung der Kosten nach Vorgaben des DZI-Spendensiegels

SUMME BETRIEBSAUSGABEN 81.399,48 EUR

Lohnkosten 6030 Aushilfslöhne 3.569,00 EUR
6035 Löhne für Minijobs 0 EUR
6110 Ges. Sozialaufwendungen 1.116,12 EUR
6120 Beiträge

Berufsgenossenschaft
0,00 EUR

6171 Soziale Abgaben Minijobber 0,00 EUR
4.685,12 EUR

Werbung

Lohnkosten 35% 1.639,79 EUR

6600 Werbekosten 410,36 EUR
6800 Porto 79,03 EUR
6805 Telefon 637,12 EUR

2.766,30 EUR

3,40 % 
Programm

Lohnkosten 60% 2.811,07 EUR

6310 Miete NG
6392 Zuwendungen 72.132,00 EUR
6660 Reisekosten 920,00 EUR

75.863,07 EUR

93,20 %
Verwaltung

Lohnkosten 5% 234,26 EUR

6331 Reinigung 0 EUR
6420 Beiträge 73,44 EUR
6640 Bewirtungskosten 0 EUR
6643 Aufmerksamkeiten 0 EUR
6815 Bürobedarf 85,17 EUR
6825 Rechts- und Beratungskosten 136,38 EUR
6827 Abschluss- und Prüfungskosten 759,22 EUR
6830 Buchführungskosten 949,62 EUR
6850 Sonstiger Betriebsbedarf 131,45 EUR
6855 Nebenkosten Geldverkehr 0 EUR
6260 Sofortabschreibung GWG 400,57 EUR

2.770,11 EUR

3,40 %
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7. Anlagen
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Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

 
A. BETRIEBSEINNAHMEN

 

1. Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit 91.318,52 67.609,59
 

SUMME BETRIEBSEINNAHMEN 91.318,52 67.609,59
 

B. BETRIEBSAUSGABEN
 
 

1. Personalkosten
 

a) Löhne und Gehälter 3.569,00 598,00
b) Gesetzliche soziale Aufwendungen 1.116,12 235,24

4.685,12 833,24
 

2. Steuern, Versicherungen und Beiträge 73,44 73,44
 

3. Werbe- und Reisekosten 1.330,36 1.604,03
 

4. Verschiedene Kosten 3.178,56 2.623,64

Summe Kosten 9.267,48 5.134,35
 

5. Neutrale Aufwendungen 72.132,00 63.408,00
 

SUMME BETRIEBSAUSGABEN 81.399,48 68.542,35
 

C. BETRIEBLICHER GEWINN 9.919,04 932,76-
 

D. STEUERLICHE KORREKTUREN
 

Hinzurechnungen
 

1. Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben
 

a) Zuwendungen und Spenden (als Betriebs-
ausgaben gebucht) 72.132,00 63.408,00

 

Summe Hinzurechnungen 72.132,00 63.408,00
 

E. STEUERLICHER GEWINN nach § 4 Abs. 3
EStG 82.051,04 62.475,24
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Bescheinigung

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung der steuerli chen Gewinnermittlung

Ich habe auftragsgemäß die vorstehende steuerliche Gewinnermittlung des Miracle´s Hilfsprojekt e.V. für das

Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 unter Be achtung der steuer rechtli chen Vor-

schriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Aufzeichnungen sowie die vorgelegten Unterla gen

und die er teil ten Auskünfte, die ich auftragsgemäß nicht ge prüft habe.

Ich habe meinen Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarung der Bundes steuerberaterkam mer

zu den Grund sät zen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durchgeführt.

Wuppertal, 14.05.2024

Anja Schlechtendahl 
Steuerberater
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften

 Allgemeine Auftragsbedingungen (Stand 01.07.2018)
1. Geltungsbereich
Die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) gelten für Verträge zwischen dem Auftraggeber und Frau Anja Schlechtendahl, Steuerberater - sowie für vertragliche und
vertragsähnliche Ansprüche sonstiger Personen aus der Tätigkeit des Steuerberaters aufgrund des Mandatsvertrages, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich
schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

2. Begründung, Umfang und Ausführung des Auftrags
2.1. Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist ausschließlich der im Zeitpunkt der Leistung erteilte Auftrag maßgebend.
2.2. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.
2.3. Keine materielle Überprüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen, Angaben etc.: Der Steuerberater ist berechtigt, die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, sowie die zur Verfügung gestellten Belege, Grundaufzeichnungen und dgl. als richtig zugrunde zu legen. Er
verpflichtet sich, den Auftraggeber auf offensichtliche Widersprüche sowie von ihm anläßlich seiner Tätigkeit festgestellte Unrichtigkeiten – insbesondere formeller
Art – hinzuweisen. Eine Verpflichtung des Steuerberaters zur materiellen Überprüfung der ihm überlassenen Belege und Angaben, insbesondere einer übergebenen
Buchführung und eines Abschlusses (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, Einnahme-Überschuß-Rechnung), jeweils nebst etwaigen Anlagen, auf Richtigkeit
und Vollständigkeit bedarf gesonderter Vereinbarung.
2.4. Not- und Ausschlußfristen: Die Wahrung von Not- (z. B. Einspruchs- und Klagefristen) sowie Ausschlußfristen (nicht verlängerbare Antragsfristen) obliegt dem
Steuerberater, wenn und soweit der über die Frist unterrichtete Auftraggeber rechtzeitig dazu die erforderlichen Unterlagen und Angaben zur Verfügung gestellt,
sowie jeweils einen gesonderten Auftrag zur Antragstellung, Einlegung des Einspruchs oder Erhebung der Klage erteilt hat. Ein Klageauftrag im gerichtlichen Verfahren
kann nur unter gleichzeitiger Hingabe einer schriftlichen Prozeßvollmacht wirksam erteilt werden.

3. Pflichten des Auftraggebers
3.1. Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater
unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Informationen und Unterlagen vollständig, richtig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem
Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die
Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Diese Verpflichtungen gelten auch für die Informationen, Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während
der (jeweiligen) Tätigkeit des Steuerberaters bekannt werden.
3.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vom Steuerberater übermittelten Mandantenrundschreiben zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu
nehmen.
3.3. Für die Einlegung eines Rechtsbehelfs (Einspruch, Widerspruch, Beschwerde) sowie die Erhebung einer Klage ist vom Auftraggeber jeweils ein gesonderter
Auftrag zu erteilen. Ein Klageauftrag kann nur unter gleichzeitiger Hingabe einer schriftlichen Prozeßvollmacht wirksam erteilt werden.
3.4. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen (Mitarbeiter und herangezogene fachkundige
Dritte) beeinträchtigen könnte.
3.5. Der Auftraggeber darf berufliche Äußerungen, Berichte, Gutachten und dgl. des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weitergeben. Das gilt
nicht, wenn und soweit sich bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
3.6. Auf Verlangen des Steuerberaters hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Auskünfte und Erklärungen in einer
schriftlichen
Erklärung zu bestätigen.

4. Mängelbeseitigung
4.1. Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel binnen einer angemessenen Frist. Er muß, bevor ein Dritter mit der Mängelbeseitigung beauftragt
wird, den Steuerberater zur Mängelbeseitigung auffordern Der Anspruch muß unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden.
4.2. Beseitigt der Steuerberater berechtigt geltend gemachte Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist, schlägt die Nachbesserung fehl, oder lehnt der
Steuerberater
die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw.
nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
4.3. Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf
der Steuerberater Dritten gegenüber, mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des
Steuerberaters
oder seiner Mitarbeiter die Interessen des Auftraggebers überwiegen. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Leistung enthaltene Ergebnisse
in Frage zu stellen, berechtigen den Steuerberater in jedem Falle, sie auch gegenüber Dritten richtigzustellen oder die berufliche Leistung zurückzunehmen.

5. Verschwiegenheitspflicht
5.1. Der Steuerberater ist gesetzlich verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen
zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn und soweit der Auftraggeber den Steuerberater schriftlich davon entbindet. Die Pflicht zum
Stillschweigen besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Der Steuerberater ist nicht berechtigt, Honorarforderungen gegen den Auftraggeber
an Dritte abzutreten.
5.2. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfange auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
5.3. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters und/oder seiner Mitarbeiter erforderlich
ist. Der Steuerberater und seine Mitarbeiter sind auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als der Steuerberater nach den Versicherungsbedingungen
seiner Berufshaftpflichtversicherung und den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes zur Information, Überlassung von Unterlagen und
Mitwirkung bei der Bearbeitung eines Versicherungsfalles verpflichtet ist.
5.4. Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

6. Mitwirkung Dritter
6.1. Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags angestellte und freie Mitarbeiter, datenverarbeitende Unternehmen sowie im Bedarfsfalle im
Einvernehmen
mit dem Auftraggeber sonstige fachkundige Dritte heranzuziehen.
6.2. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese zur Verschwiegenheit in
gleichem Maße wie er (vgl. Ziffer 5) verpflichtet sind.

7. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen
7.1. Der Steuerberater hat die Handakten bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon
vor Beendigung dieses Zeitraumes, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Auftraggeber
dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
7.2. Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer
angemessenen
Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
Ein Zurückbehaltungsrecht nach Ziffer 13 bleibt unberührt.
7.3. Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlaß seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder
für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen den Partnern des Mandatsvertrages und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber bereits
in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken des Steuerberaters gefertigten Arbeitspapiere.
7.4. Der Steuerberater ist nicht verpflichtet, dem Auftraggeber die Unterlagen auf eigene Kosten und Gefahr zurückzusenden. Es ist vielmehr Sache des Auftraggebers,
die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.



Erstellungsbericht zum 31.12.2023 Blatt 14

Miracle´s Hilfsprojekt e.V. Gemeinnützige Körperschaft, 93080 Regensburg 

8. Urheberrechtschutz
Für die Leistungen des Steuerberaters gelten die Vorschriften über den Schutz des geistigen Eigentums. Der Auftraggeber erhält die erforderlichen Exemplare der
schriftlichen Arbeitsergebnisse zur bestimmungsgemäßen (vereinbarten) Verwendung. Eine anderweitige Verwendung - insbesondere eine Weitergabe an Dritte
für nichtsteuerliche Zwecke - bedarf der schriftlichen Einwilligung des Steuerberaters.

9. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
9.1. Unterläßt der Auftraggeber eine ihm obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der
Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrages nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach
erfolglosem
Ablauf der Frist kann der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen.
9.2. Bei Verzug oder Verletzung der Mitwirkungspflicht durch den Auftraggeber (Ziffer 9.1) ist der Steuerberater berechtigt, Ersatz der ihm dadurch entstandenen
Mehraufwendungen und des verursachten Schadens zu verlangen und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch
macht.

10. Bemessung der Vergütung (Gebühren- und Auslagenersatz)
10.1. Die Vergütung bemisst sich nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften
(Steuerberatervergütungsverordnung
– StBVV).
10.2. Ist der Gegenstandswert einer Angelegenheit so niedrig, dass eine nach der StBVV anzusetzende Wertgebühr in keinem Verhältnis zu dem üblicherweise
erforderlichen
Zeitaufwand steht, so kann die Gebühr im Rahmen des § 4 Abs. 2 StBVV (Festsetzung eines angemessenen Betrages) bis auf den Durchschnittsbetrag
zwischen maximaler Wertgebühr und maximaler Zeitgebühr angehoben werden.
10.3. Eine höhere oder eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann allein in
außergerichtlichen Angelegenheiten vereinbart werden. Die niedrigere Vergütung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung, zur Verantwortung und
zum Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen.
10.4. Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, andernfalls die übliche
Vergütung
(§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).
10.5. Der Steuerberater erhält Aufwendungsersatz nach §§ 675, 670 BGB für einmalige und laufende EDV-Kosten, wie z. B. für Nutzungs-, Speicher- und
Übermittlungsgebühren.

11. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages
11.1. Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen
Auftragsbedingungen
bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.
11.2. Wird der Auftrag aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, vorzeitig beendet, so hat der Steuerberater Anspruch auf mindestens 50 v.H. der ihm für die
Ausführung des gesamten Auftrags zustehenden Vergütung. Die Vertragsparteien haben die Möglichkeit, einen geringeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.
11.3. Weitergehende Ansprüche des Steuerberaters auf Schadensersatz bleiben unberührt.

12. Aufrechnung
Eine Aufrechnung des Auftraggebers gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
zulässig.

13. Zurückbehaltungsrecht
Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Das
Zurückbehaltungsrecht gilt auch für solche Unterlagen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der ausstehenden Vergütung (Ziffer 10) für durch den
Steuerberater
erstellte Aufträge stehen. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen des Einzelfalles - z. B. wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit
der rückständigen Beträge - gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen würde.

14. Rechnungsstellung und Vorabankündigung (Pre-Notification) von SEPA-Lastschriften
14.1. Die Form der Rechnungsstellung liegt im Ermessen des Steuerberaters, insbesondere ist auch die elektronische Rechnungsstellung zulässig.
14.2. Der Versand der Vorabankündigung einer SEPA-Lastschrift erfolgt spätestens 2 Tage vor Fälligkeit und wird auf der Rechnung angegeben sein (Verkürzte
Vorlauffrist
CORE).

15. Haftung
15.1. Der Steuerberater haftet nur für eigenes Verschulden und Verschulden seiner Mitarbeiter sowie für die Beachtung der verkehrsüblichen Sorgfalt bei der Auswahl
des von ihm eingeschalteten datenverarbeitenden Unternehmens, nicht jedoch für Verschulden eines im Einvernehmen mit dem Auftraggeber herangezogenen
fachkundigen Dritten.
15.2. Die Haftung des Steuerberaters für Schadensersatzansprüche jeder Art, sei es als Einzel- oder Gesamtschuldner, wird einvernehmlich auf 1.000.000 EUR für den
einzelnen Schadensfall begrenzt (§67a StBerG). Unter “Einzelner Schadensfall” ist die Summe aller Schadensersatzansprüche des Anspruchsberechtigten zu verstehen,
die sich aus ein und derselben Handlung - auch für mehrere aufeinanderfolgende Veranlagungszeiträume/Feststellungs- oder Veranlagungszeitpunkte -
ergeben oder die von demselben Anspruchsberechtigten aus verschiedenen Handlungen gegen den Steuerberater oder seine Mitarbeiter geltend gemacht werden,
soweit zwischen diesen Handlungen ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Haftung gegenüber einer
anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.
15.3. Ansprüche nach Ziffer 4.1 Satz 1 verjähren mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem der Steuerberater die berufliche Leistung erbracht und der Auftraggeber sie
abgenommen hat, spätestens mit Ablauf von sechs Monaten seit Mandatsbeendigung.
15.4. Eine weitergehende Haftung des Steuerberaters als nach Ziffer 15.2 im Einzelfall bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung. Durch schriftliche Vereinbarung
kann die Haftung auch auf einen geringeren als den in Ziffer 15.2 genannten Betrag begrenzt werden.

16. Haftungsausschlüsse
16.1. Mündliche Erklärungen und Auskünfte: Die Erteilung mündlicher Auskünfte oder sonstige mündliche Erklärungen gehören nicht zu den vertraglichen
Hauptleistungen
des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr einer nicht vollständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Mißverständnissen
auf der Seite des Steuerberaters bei der Aufnahme des Sachverhalts und auf der Seite des Auftraggebers bei dem Verständnis der Erklärung oder Auskunft in
sich. Es wird deshalb vereinbart, dass der Steuerberater nur für seine schriftlich erteilten Auskünfte und Erklärungen einzutreten hat, und die Haftung für mündliche
Erklärungen und Auskünfte des Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen wird.
16.2. Haftungsausschluss wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts: Eine Haftung des Steuerberaters wegen Verletzung oder Nichtbeachtung
ausländischen Rechts ist ausgeschlossen. Der Ausschluß gilt nicht im Rahmen eines ausdrücklichen übernommenen Auftrags, zu dessen Erledigung die Anwendung
des ausländischen Rechts erforderlich und die Haftung des Steuerberaters schriftlich auch auf Schäden wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen
Rechts ausgedehnt worden ist.
16.3. Die Haftung des Steuerberaters einem Dritten gegenüber ist ausgeschlossen.
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17. Verjährung von Schadensersatzansprüchen
17.1. Der Anspruch des Auftraggebers auf Schadenersatz aus dem Vertragsverhältnis verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.
17.2. Erfüllt die Verletzung der vertraglichen Pflicht den Tatbestand der unerlaubten Handlung, verjährt der Anspruch in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der
Anspruch entstanden ist.
17.3. Der Anspruch des Auftraggebers verjährt ebenfalls, wenn er nicht innerhalb von sechs Monaten geltend gemacht wird, nachdem der Anspruchsberechtigte von
dem Schaden, dem anspruchsbegründenden Ereignis und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb einer
Frist von sechs Monaten nach Erhalt der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung durch den Steuerberater, seinen Bevollmächtigten oder seinen Haftfpflichtversicherer
gerichtlich geltend gemacht hat.
17.4. Ansprüche nach Ziffer 6.1 Satz 1 verjähren mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem der Steuerberater die berufliche Leistung erbracht und der Auftraggeber sie
abgenommen hat, spätestens mit Ablauf von sechs Monaten seit Mandatsbeendigung.

18. Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Es besteht keine Verpflichtung und keine Bereitschaft zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.

19. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für Aufträge, deren Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Sitz des Steuerberaters. Gerichtsstand
ist der Sitz des Steuerberaters soweit dies gesetzlich zulässig ist.

20. Wirksamkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser AAB unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.

21. Änderungen und Ergänzungen der AAB
Änderungen und Ergänzungen dieser AAB bedürfen der Schriftform.
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